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Lohn oder Dividende?
Entscheidung Die Jahresrechnung 2017 liegt vor und weist einen schönen Gewinn aus. Soll sich der aktive
KMU-Inhaber nun einen Bonus auszahlen oder doch lieber eine Dividende ausschütten – oder gar beides?

Trotz Ablehnung der Unternehmens-
steuerreform III vor einem Jahr gilt wei-
terhin: Um die Steuerbelastung mög-
lichst tief zu halten, ist das Verhältnis
zwischen Lohn- und Dividendenbezug
optimal festzulegen.

Bekanntlich werden die Gewinne
einer AG/GmbH zunächst mit der Ge-
winnsteuer belastet und anschliessend
beim Aktionär auch noch der Einkom-
menssteuer unterworfen – sobald der
Gewinn als Dividende ausgeschüttet
wird (sogenannte wirtschaftliche Dop-
pelbelastung). Um diese Doppelbelas-
tung zumildern,werdenDividenden zu
einemtieferenSatzbesteuert als dasüb-
rige Einkommen. Dies verleitet schnell
dazu, einemöglichsthoheDividendebei
einem minimalen Lohn zu beziehen.

Der Lohnmuss
branchenüblich sein

DieAusgleichskassenbetrachtendieDi-
videndeunterUmständen als Lohnund
berechnen darauf die entsprechenden
Sozialversicherungsbeiträge (AHVetc.).
Der Lohn kann somit nicht zu Gunsten
von höheren Dividenden beliebig ge-
senkt werden. Der Lohn muss mindes-
tens branchenüblich (Region, Aus-
bildung, Verantwortung, Mitarbeiter,
Erfahrung) seinunddemeffektiv geleis-
teten Arbeitspensum entsprechen.

Ein jüngeres Bundesgerichtsurteil
gegen die Ausgleichskasse des Kantons
St.Gallenhatnunzusätzlichklargestellt:
Wenn ein angemessener Lohn bezogen
wird, muss die Dividende von der Aus-
gleichskasse akzeptiert werden, unab-
hängig wie hoch die Dividende ausfällt.

Falls anstelle einerDividendedem(mit-
arbeitenden)AktionäreinhöhererLohn,
z.B. in Form eines Bonus, ausbezahlt
wird, sinkt der Gewinn der AG/GmbH
und damit natürlich auch die Gewinn-

steuerbelastung.BeimAktionärwirdder
höhere Lohn ordentlich besteuert bzw.
nicht zueinemtieferenSatz als dieDivi-
dende. Überdies müssen auf dem ge-
samten Lohn die Sozialversicherungs-

beiträge (AHVetc.) abgerechnetwerden,
welche jedoch ab einer gewissen Lohn-
höhedieAHV-Rentenichtmehr verbes-
sern und somit faktisch wie eine Steuer
wirken.

Potenzial für den Einkauf in
Pensionskasse

Hohe Lohnbezüge können sich im Rah-
menderVorsorgeplanungaberdurchaus
auch vorteilig auswirken, denn:
– Mit einemhöherenLohn erhöhen sich
die Sparbeiträge und das Potenzial
für freiwilligeEinkäufe indiePensions-
kasse.

– SparbeiträgeundPK-Einkäufewerden
beim steuerbaren Einkommen voll in
Abzug gebracht.

– Der spätere Bezug des PK-Guthabens
wird stark reduziert besteuert.

Ein zusätzlicherEinkauf indiePensions-
kassemussnicht erst bei derNachfolge-
planung zum Thema werden – in vielen
Fällenmacht einEinkauf schon viel frü-
her Sinn.

Schliesslich ist auch von Bedeutung, wo
sichdieFirmabefindetundwoder Inha-
ber wohnt. Nicht selten sind das zwei
unterschiedliche Gemeinden oder gar
Kantone. Es gibt deshalb keinen allge-
meingültigenund idealenMixausBonus
undDividende.WennsichdieFirmaz.B.
in einer Gemeinde mit höherer Steuer-
belastung befindet und der Aktionär in
einer günstigenGemeindewohnt, kann
derBonusdurchausvorteilhafter seinals
die Dividende.
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Tipp

Um das optimale Verhältnis zwischen
Lohn und Dividende zu bestimmen, soll-
ten die Steuer- undAHV-Folgen sowie die
Vorsorgeplanung des KMU-Inhabers im
Einzelfall berücksichtigt werden. Bevor
ein Entscheid gefällt wird, empfehlen die
Autoren, die Situation konkret zu analy-
sieren und die Folgen individuell berech-
nen zu lassen.
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lic.iur.HSG
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Steuerberatung
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Die Situation sollte konkret analysiert werden. Bild: Archivbild
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zu unterstützen.

Norbert Steffen
Dipl. Wirtschaftsprüfer

Betriebsökonom FH

Barbara Rott
Dipl. Controlling-

u. Rechnungs-
legungsexpertin

Betriebswirtin
(VWA)

Rott • Steffen + Partner GmbH
Kreuzstrasse 5
CH-9100 Herisau

Telefon +41 71-352 80 80
Telefax +41 71-352 50 65
E-Mail info@rs-partner.ch
Web www.rs-partner.ch

• Rechnungswesen
• Steuerberatung
• Unternehmensberatung
• Wirtschaftsprüfung
• Verwaltung von Gesellschaften
• Nachfolgeregelungen

Standort Appenzell:
Weissbadstrasse14
9050 Appenzell

Standort Schwellbrunn:
Dorf 9
9103 Schwellbrunn

Telefon +41 71 788 81 11
info@tt@ fp.ch www.tfp.ch

Weidstrasse 4 a Telefon 071 898 60 80
CH-9410 Heiden Telefax 071 898 60 89

Wirtschafts- und Unternehmensberatung www.alder-treuhand.ch kontakt@alder-treuhand.ch

Treuhand Wirtschaftsprüfung Steuerberatung Unternehmensberatung  Immobilien

30 Samstag, 3. März 2018Sonderseite Steuern

IMPRESSUM Eine Sonderseite der Appenzeller Zeitung.
Redaktion: Verlagsredaktion St. Galler Tagblatt AG, sonderseiten.redaktion@tagblatt.ch, Telefon 071 272 73 52. Werbemarkt: NZZ Media Solutions AG, inserate@appenzellerzeitung.ch, Telefon 071 353 96 96

Steuerpflicht im Kanton Ausserrhoden
Veranlagung Für die Steuerperiode bemisst sich das steuerbare Einkommen nach den Einkünften,

welche im Kalenderjahr tatsächlich erzielt wurden, das steuerbare Vermögen nach dem Stand per 31. Dezember.

Auch wenn eine unselbstständige oder
selbstständige Tätigkeit während des
Kalenderjahres aufgenommenoder auf
gegeben wurde, bei Wechsel von einer
selbstständigenzueinerunselbstständi
genTätigkeit oder umgekehrt sowie bei
Pensionierung ist das imganzen Jahr tat
sächlich erzielte Einkommen zu dekla
rieren. Wenn eine selbstständige Tätig
keitwährenddes Jahresausgeübtwurde,
ist dasErgebnisder indie Steuerperiode
fallenden Geschäftsabschlüsse mass
gebend. Bei einer Schenkung, einem
Erbvorbezug, einer Erbschaft oder
einemVermächtnis imLaufe des Jahres
werdendieErträgedeklariert, die abEr
halt bis Ende der Steuerperiode erzielt
wurden. Der daraus resultierende Ver
mögenszuflussergibt sichausdemStand
per 31. Dezember.

Bei einerErbschaft ab100000Fran
ken wird der Vermögenszuwachs von
Amtes wegen zeitlich gewichtet. Wenn
dieErbschaft nochnicht geteilt ist,müs
sendiedemSteuerpflichtigenzustehen
denAnteile amGesamteinkommenund
vermögen der Erbengemeinschaft an
gegebenwerden.

Beginn und Beendigung der
Steuerpflicht

Wer im Laufe des Jahres aus einem
anderen Kanton zugezogen ist und am
31. Dezember in Appenzell Ausserrho
denwohnte, ist für das ganze Jahr inAp
penzellAusserrhodensteuerpflichtig. In
der Steuererklärungwirddas imganzen
Jahr erzielte Einkommen, auch das im
Wegzugskanton erzielte, deklariert. Als
massgebendesVermögenwirdderStand

des Vermögens am 31. Dezember ange
geben. Die Vermögenssteuer wird für
das ganze Jahr erhoben.

Personen, die im Jahr 2017 aus dem
Ausland nach Appenzell Ausserrhoden
zugezogen sind, müssen das tatsäch
liche, ab Zuzugsdatum bis Ende 2017
erzielte Einkommen deklarieren. Bei
diesen sogenannt unterjährigen Veran

lagungen werden zur Festsetzung des
satzbestimmenden Einkommens die
regelmässig fliessenden Einkünfte
(unter anderemEinkünfte aus unselbst
ständiger und selbstständigerTätigkeit,
Liegenschaftserträge,Renten) auf zwölf
Monate umgerechnet. Nicht regelmäs
sig fliessendeEinkünfte (unter anderem
Gratifikationen, Boni, Treueprämien,

Dienstaltersgeschenke, geschäftliche
Kapitalgewinne) werden zur Satz
bestimmungnicht umgerechnet; dieAb
zügewerden sinngemäss behandelt.Die
Umrechnung nimmt die Steuerverwal
tung von Amtes wegen vor. Als mass
gebendes Vermögen ist der Stand am
31. Dezember anzugeben. Die Vermö
genssteuer wird nach der Dauer der

Steuerpflicht erhoben. Bei Wegzug
insAuslandoder beimTod im Jahr 2018
dienendieseAngabenauchzumAusfül
len der Steuererklärung mit unterjähri
gerVeranlagung.DieobigenAusführun
gen zur unterjährigen Veranlagung
gelten sinngemäss. Als massgebendes
Vermögen ist der Stand am Ende der
Steuerpflicht anzugeben. Die Vermö
genssteuer wird nach der Dauer der
Steuerpflicht erhoben.

Heirat, eingetragene
Partnerschaft, Scheidung

Bei Heirat werden die Ehegattin/Part
nerin bzw. der Ehegatte/Partner für
die ganze Steuerperiode gemeinsam
veranlagt. Demgemäss ist eine gemein
sam ausgefüllte Steuererklärung ein
zureichen. Bei Trennung oder Schei
dung erfolgt für die ganze Steuerperio
de eine getrennte Veranlagung der
Ehegatten/Partner. Beide Personen ha
ben je eine separate Steuererklärung
einzureichen.

Abwicklung von
Steuerrückzahlungen

Damit Steuerrückzahlungen abgewi
ckelt werden können, ist die Angabe
einer Bank oder Postverbindung not
wendig. Falls auf der ersten Seite der
Steuererklärung bereits ein Auszah
lungskonto vorgemerkt ist, sollte dieses
überprüft und allenfalls korrigiert wer
den. Dazu muss zwingend die so ge
nannte IBAN-Nummer (International
BankAccountNumber) angegebenwer
den.Diese ist aufBank oderPostkonto
auszügen ersichtlich. (pd)

Für das Ausfüllen der Steuererklärung steht auch eine elektronische Version zur Verfügung. Bild: PD
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